
- 36 —

lichkeit verdrängt, — wie die Freunde desselben sagten zum
Nutzen besserer Ordnung; denn die Rechtspflege sei unbehilflich
geworden und leide unter der großen Verschiedenheit des oft un¬
zureichenden Herkommens.

In der Mark kam das neue Wesen um so leichter auf, weil
hier die mittelalterlichen Formen nie einen großen Inhalt und
starke Wurzeln gehabt. Adel und Städte waren ohne den Reich¬
tum und die großen Erinnerungen des Rittertums und Bürgertums
im Reich; die Geistlichkeit hatte im Markgrafen stets den Herrn
gefühlt; die landesherrliche Macht konnte daher ohne viel Gefahr
die Verschmelzung der Sonderstaaten im Staate zu einem Ganzen
vornehmen. Schon Joachim I. waltete thatsächlich fast unum¬
schränkt, wie er denn auch eine ungemein hohe Vorstellung von
seiner landesherrlichen Würde und Autorität hatte und daher eine
Reformation von unten als Rebellion betrachtete. Joachim II.,
ein milder Charakter, ließ wegen seiner steten und meist selbstver¬
schuldeten Geldnot die ständische Macht wieder aufkommen; unter
den folgenden, besser geordneten Verwaltungen nahm der Fürst
die Zügel des Staates wieder fester in die Hand. Joachim Fried¬
rich legte durch die Errichtung einer Art von Staatsministerium
den ersten Grund zu der bürokratischen Staatsverwaltung,
deren Idee ist, daß der Fürst mit seinen Beamten planmäßig
nicht bloß die allgemeinen Staatssachen, sondern auch die beson¬
deren Angelegenheiten der Gemeinden leitet.

Diese Bevormundung war nötig, da die Stände, insbeson¬
dere der Adel und die städtischen Patrizier, zwar nach oben ihre
Macht verloren, aber nach unten desto stärker drückten. Die
Masse des Volks, zumal der Bauernstand, geriet in immer
größere Knechtschaft und Not; alle Lasten des Staats, durch
Söldner- und Beamtentum sehr vermehrt, wurden von den oberen
Ständen fast ganz auf die unteren gewälzt.

Zwei Aufgaben fielen hier also den Hohenzollern zu, indem
sie sich dem Absolutismus näherten: den morschen Feudalstaat deS
Mittelalters durch ein zweckmäßiges neues Staatswesen zu ersetzen
und jedem im Staat das Seine zu geben oder wiederzuverschaffen;
— durch die erste wurden sie die Vertreter des Zeitgeistes, durch
die zweite die Anwälte des armen Mannes. Die Neuzeit vertraten
sie auch auf dem kirchlichen Gebiete. Seit 1539,ist der Pro¬
testantismus ein Hauptlebenselement ihrer Politik gewesen. Für
das evangelische Deutschland hatte dies um so segensreichere Fol¬
gen, als der Augsburger Religionsfriede 1555 zwar
zwischen Lutheranern nnd Katholiken einen langen Waffenstill¬
stand festsetzte, aber durch die unheilvolle Bestimmung „cujus


